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AMTLICHE BEKANNTMACHUNG
Hg.: Der Präsident der Universität Hamburg

Referat 31 – Qualität und Recht

Nr. 10 vom 31. Januar 2018

Die Präsidien der Universität Hamburg und der Hochschule für Angewand-
te Wissenschaften Hamburg haben am 11. September 2017 bzw. 28. Septem-
ber 20176 die vom Fakultätsrat der Fakultät für Betriebswirtschaft der Univer-
sität Hamburg am 12. April 2017 und von den Fakultätsräten der Fakultät Life 
Sciences und der Fakultät Technik und Informatik der Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften Hamburg  am 27. April 2017 und am 4. Mai 2017 auf 
Grund von § 91 Absatz 2 Nummer 1 des Hamburgischen Hochschulgesetzes  
(HmbHG) vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 171) in der Fassung vom 4. April 2017  
(HmbGVBl. S. 99) beschlossene Prüfungsordnung für den hochschulübergreifenden 
Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Abschluss „Master of Science“ 
(M.Sc.) gemäß § 108 Absatz 1 HmbHG genehmigt. Die Änderung des hochschulüber-
greifenden Studiengangs ist gemäß § 55 Absatz 2 HmbHG durch die zuständige Behör-
de für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung am 12. Dezember 2017 genehmigt 
worden. 

Prüfungsordnung für den hochschulübergreifenden  
Studiengang „Wirtschaftsingenieurwesen  (M.Sc.)“  
an der Universität Hamburg und der Hochschule für  

Angewandte Wissenschaften Hamburg

Vom 12. April 2017, 27. April 2017 und 4. Mai 2017
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Präambel

Diese Prüfungsordnung regelt die allgemeine Struktur und das Prüfungsverfahren für 
den hochschulübergreifenden Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Ab-
schluss „Master of Science“.

§ 1
Studienziel, Prüfungszweck, Akademischer Grad,  

Durchführung des Studiengangs
(1) Ziel des konsekutiven Masterstudiengangs ist die Vermittlung von vertieften me-
thodischen, theoretischen und anwendungsbezogenen ingenieurwissenschaftlichen 
sowie wirtschaftswirtschaftlichen Kenntnissen und Kompetenzen, die auf wirt-
schaftsingenieurwissenschaftlichen Bachelorstudiengängen oder vergleichbaren 
Studiengängen aufbauen. Dabei wird ein besonderes Gewicht auf die Integration der 
beiden Fachgebiete gelegt. Studierende, die den Studiengang erfolgreich absolviert 
haben, verfügen über vertiefte methodische und forschungsorientierte Kenntnisse 
sowie über eine Spezialisierung in einem selbst gewählten Schwerpunktfach. Sie sind 
damit für Führungspositionen in Wirtschaftsunternehmen, aber auch für Tätigkeiten 
in Wissenschaft und Forschung ausgebildet.

(2) Die bestandene Masterprüfung ist ein zweiter berufsqualifizierender Abschluss, 
für den der akademische Grad Master of Science (M.Sc.) verliehen wird.

(3) Die Durchführung des Masterstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen erfolgt 
durch die Fakultät für Betriebswirtschaft der Universität Hamburg, die Fakultät Life 
Sciences und die Fakultät Technik und Informatik der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg und der Fakultät Maschinenbau der Helmut-Schmidt-Uni-
versität/Universität der Bundeswehr Hamburg. Die Einbeziehung der Hel-
mut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg wird durch eine Ko-
operationsvereinbarung geregelt.

(4) Es wird ein Gemeinsamer Ausschuss aus Mitgliedern der in Absatz 3 genannten 
Fakultäten gebildet. Ihm werden folgende Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse 
übertragen:
a) Organisation des Lehr- und Prüfungsbetriebs für den Studiengang,
b) Festlegung der konkreten Lehrinhalte im Rahmen der jeweiligen Modulbeschrei-
bungen,
c) die Sicherstellung der Prüfungsorganisation in Zusammenarbeit mit dem Prüfungs-
ausschuss (§ 7),
d) Vorschläge zur Änderung der Prüfungsordnung, Entscheidung über die Aufnahme 
neuer sowie die Einstellung bestehender Module im Wahlpflichtbereich,
e) die Auswahl von Lehrbeauftragten,
f) die Verleihung des akademischen Grades Master of Science (M.Sc.) durch die betei-
ligten Hochschulen. Die gesetzlichen und satzungsmäßigen Rechte der Fakultätsgre-
mien bleiben unberührt.

(5) Dem Ausschuss gehören an:
a) je zwei Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 
aus den drei beteiligten Hochschulen, wobei von den Mitgliedern der Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften jeweils eines aus der Fakultät Life Sciences und eines 
aus der Fakultät Technik und Informatik stammen soll,
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b) je eine wissenschaftliche Assistentin bzw. ein wissenschaftlicher Assistent oder 
eine wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. ein wissenschaftlicher Mitarbeiter aus den 
drei beteiligten Hochschulen, 
c) zwei Studierende des Masterstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen,
d) Für jedes Mitglied soll eine Stellvertreterin bzw. ein Stellvertreter benannt sein.

(6) Die Mitglieder des Gemeinsamen Ausschusses sowie deren Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter werden auf Vorschlag der jeweiligen Gruppe, soweit sie der Universität 
Hamburg angehören, vom Fakultätsrat der Fakultät für Betriebswirtschaft, soweit sie 
der Hochschule für Angewandte Wissenschaften angehören, vom Fakultätsrat der 
Fakultät Life Sciences und vom Fakultätsrat der Fakultät Technik und Informatik, so-
weit sie der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg an-
gehören, vom Fakultätsrat der Fakultät Maschinenbau entsandt. Zum Mitglied des 
gemeinsamen Ausschusses soll nur gewählt werden, wer im Studiengang mitwirkt. 
Die Mitglieder nach Absatz 5 lit. c) sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter 
werden vom Fakultätsrat der Fakultät für Betriebswirtschaft der Universität Hamburg 
gewählt. 

(7) Der Gemeinsame Ausschuss wählt aus dem Kreis der Mitglieder nach Absatz 5 lit. 
a) eine Vorsitzende bzw. einen Vorsitzenden und eine Stellvertreterin bzw. einen Stell-
vertreter. Bei der Wahl der bzw. des Vorsitzenden sollen die beteiligten Hochschulen 
im turnusmäßigen Wechsel berücksichtigt werden. Der Gemeinsame Ausschuss kann 
einzelne Aufgaben auf die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden übertragen. 

(8) Die Amtszeit der Mitglieder nach Absatz 5 lit. a) und b) beträgt zwei Jahre; die Amts-
zeit der Mitglieder nach Absatz 5 lit. c) beträgt ein Jahr. Scheidet ein Mitglied vorzeitig 
aus, wird eine Nachfolgerin bzw. ein Nachfolger für die restliche Amtszeit gewählt.

(9) Der Gemeinsame Ausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. Der Gemein-
same Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der gewählten Mitglie-
der und davon jeweils ein Mitglied nach Absatz 5 lit. a) aus den beteiligten Hochschulen 
anwesend ist. Er beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-
men; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der bzw. des Vorsitzenden den Ausschlag.  

(10) Die besonderen Zugangsvoraussetzungen sowie die Auswahlregelungen zum 
Masterstudiengang werden in einer separaten Zugangs- und Auswahlsatzung gere-
gelt. 

§ 2
Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich aller Prüfungen, der Masterarbeit sowie 
der gegebenenfalls in den Studiengang eingeordneten berufspraktischen Tätigkeiten 
und Exkursionen vier Semester. Im Falle eines Teilzeitstudiums erhöhen zwei Teilzeits-
emester die Regelstudienzeit um ein Semester. 

§ 3
Studienfachberatung

(1) Die Studierenden sind verpflichtet, zu Beginn des Studiums an einer Studienfach-
beratung teilzunehmen. Die Studienfachberatung erfolgt durch die Studienfachbera-
terin bzw. den Studienfachberater. Durch die Teilnahme an einer Orientierungseinheit 
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am Anfang des Studiums wird die Verpflichtung zur Teilnahme der Studierenden an 
einer Studienfachberatung erfüllt.

(2) Studierende, die die Regelstudienzeit gemäß § 2 überschritten haben, müssen in-
nerhalb von zwei Semestern nach dem Ende der Regelstudienzeit an einer Studien-
fachberatung teilnehmen, wenn sie nicht bis zum Ende dieses Zeitraums zu den noch 
ausstehenden Prüfungsleistungen angemeldet sind. Studierende, die nicht an der Stu-
dienfachberatung wegen Überschreitens der Regelstudienzeit teilnehmen, werden 
gemäß § 42 Absatz 2 Nummer 7 HmbHG exmatrikuliert.

§ 4
Studien- und Prüfungsaufbau, Module und Leistungspunkte (LP)

(1) Die Grundstruktur des Masterstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen besteht 
aus den Wirtschaftswissenschaften, den Ingenieurwissenschaften, dem Integrati-
onsbereich sowie einem freien Wahlbereich. In den Wirtschaftswissenschaften wer-
den Kenntnisse in ausgewählten Themengebieten vertieft. In den Ingenieurwissen-
schaften werden in einem von vier Schwerpunkten vertiefte Kenntnisse erworben 
und Kompetenzen entwickelt. Im Integrationsbereich werden Fragestellungen an der 
Schnittstelle zwischen Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften thematisiert und 
die Problemlösungskompetenz in diesem Bereich erweitert. Insbesondere dient die-
ser Bereich der Bildung eines einheitlichen wissenschafts-methodischen Ansatzes der 
Absolventinnen und Absolventen. Der freie Wahlbereich dient der weiteren individu-
ellen Vertiefung in entweder einer wirtschaftswissenschaftlichen oder ingenieurwis-
senschaftlichen Thematik.

(2) Der Studiengang ist modular aufgebaut. Zahl und Umfang der Module sind in den 
Absätzen 4 und 5 geregelt. Die Modulbeschreibungen werden im Modulhandbuch 
aufgeführt. Module können sein: Pflichtmodule, die obligatorisch sind, und Wahl-
pflichtmodule, die aus einem vorgegebenem Katalog von Modulen auszuwählen sind.

(3) Module sind in sich abgeschlossene Lehr- und Lerneinheiten. In Modulen wird eine 
Teilqualifikation des Qualifikationsziels des jeweiligen Studiengangs vermittelt. Ein 
Modul schließt grundsätzlich mit einer Prüfung (Modulprüfung) ab. Die Arbeitsbelas-
tung (Präsenz-, Selbststudium und Prüfungsaufwand) für die einzelnen Module wird 
in Leistungspunkten (LP) ausgewiesen. Dabei entspricht 1 Leistungspunkt in der Regel 
einer Arbeitsbelastung von 30 Stunden. Der Gesamtumfang des Studiengangs um-
fasst einschließlich der Masterarbeit 120 Leistungspunkte. Der Erwerb von Leistungs-
punkten ist grundsätzlich an das Bestehen der Modulprüfungen gebunden.

(4) Der Integrationsbereich umfasst Pflichtmodule mit einem Umfang von 24 Leis-
tungspunkten. Der Wahlpflichtbereich in den Wirtschaftswissenschaften umfasst 
Module mit einem Umfang von mindestens 24 Leistungspunkten. In dem gewählten 
ingenieurwissenschaftlichen Schwerpunkt sind mindestens 36 Leistungspunkte zu 
erbringen, wobei jeder Schwerpunkt wiederum in Pflicht- und Wahlpflichtmodule ge-
gliedert ist. Im freien Wahlbereich sind mindestens 6 Leistungspunkte zu erbringen. 
Alle Details finden sich in den jeweiligen Modultabellen im Anhang II. 

(5) Das Studium verteilt sich wie folgt auf die in § 4 Absatz 1 Satz 1 aufgeführten Be-
reiche:
a) In den Wirtschaftswissenschaften sind Wahlpflichtmodule aus dem Modulkatalog 
des Masterstudiengangs Betriebswirtschaft der Universität Hamburg im Umfang von 
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mindestens 24 Leistungspunkten zu absolvieren. Davon sind 6 Leistungspunkte in 
Form eines Seminars zu erbringen. Die Anmeldung zu einem Seminar kann die vor-
herige Teilnahme an  spezifischen Lehrveranstaltungen aus dem Masterangebot der 
Fakultät für Betriebswirtschaft voraussetzen.
b) In den Ingenieurwissenschaften sind in einem der folgenden Schwerpunkte Pflicht- 
und Wahlpflichtmodule in einem Umfang von mindestens 36 LP zu absolvieren:
• Energietechnik/Informationstechnik
• Produktionstechnik
• Technische Logistik
• Produktentwicklung.

Im ingenieurwissenschaftlichen Schwerpunkt Energietechnik/Informationstechnik 
sind Pflichtmodule im Umfang von 12 LP und Wahlpflichtmodule im Umfang von min-
destens 24 LP zu absolvieren. Die Pflichtmodule sind
• Einführung in die Energietechnik, 3 LP
• Elektrische Maschinen und Antriebe 1, 3 LP
• Rechnergestützte Messdatenerfassung, -analyse und -auswertung, 6 LP.
Die Wahlpflichtmodule sind den Tabellen im Anhang II zu entnehmen. Die Wahl-
pflichtmodule enthalten Veranstaltungen aus dem Bereich der Energietechnik und 
aus dem Bereich der Informationstechnik sowie ein Projektseminar aus einem der 
beiden Bereiche. Der bzw. die Studierende erhält im Master-Zeugnis die Ausweisung
• Schwerpunktbereich Energietechnik bei Absolvierung von mindestens 18 LP aus 

den Wahlpflichtmodulen Energietechnik
• Schwerpunktbereich Informationstechnik bei Absolvierung von mindestens 18 LP 

aus den Wahlpflichtmodulen Informationstechnik
• Schwerpunktbereich Energie- und Informationstechnik bei Absolvierung von je-

weils mindestens 12 LP aus den Wahlpflichtmodulen Energietechnik UND mindes-
tens 12 LP aus den Wahlpflichtmodulen Informationstechnik.

Der Schwerpunkt Energietechnik/Informationstechnik wird verantwortlich von der 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Fakultät Life Sciences, Depart-
ment Wirtschaftsingenieurwesen, durchgeführt. Im Wahlpflichtbereich sind mindes-
tens zwei Module im Umfang von insgesamt mindestens 6 Leistungspunkten an der 
Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg, Fakultät Maschi-
nenbau, zu erbringen.

Im ingenieurwissenschaftlichen Schwerpunkt Produktionstechnik sind Pflichtmodule 
im Umfang von 18 LP und Wahlpflichtmodule im Umfang von mindestens 18 LP zu 
absolvieren. Die Pflichtmodule sind
• Werkzeugmaschinen, 6 LP
• Planung von Fabrik- und Materialflusssystemen I, 4 LP
• Steuerungstechnik, 4 LP
• Automatisierung von Produktionsprozessen I, 4 LP.
Die Wahlpflichtmodule sind den Tabellen im Anhang II zu entnehmen.
Der Schwerpunkt Produktionstechnik wird verantwortlich von der Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften Hamburg, Fakultät Technik und Informatik, Department 
Maschinenbau und Produktion, durchgeführt. Die Pflichtmodule Steuerungstechnik 
und Automatisierung von Produktionsprozessen I sind an der Helmut-Schmidt-Uni-
versität/Universität der Bundeswehr Hamburg, Fakultät Maschinenbau, zu erbringen.
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Im ingenieurwissenschaftlichen Schwerpunkt Technische Logistik sind Pflichtmodule 
im Umfang von 28 LP und Wahlpflichtmodule im Umfang von mindestens 8 LP zu ab-
solvieren. Die Pflichtmodule sind
• Steuerungstechnik, 4 LP
• Technische Logistik I, 8 LP
• Technische Logistik II, 4 LP
• Automatisierung von Logistikprozessen, 8 LP
• Planung von Fabrik- und Materialflusssystemen I, 4 LP.
Die Wahlpflichtmodule sind den Tabellen im Anhang II zu entnehmen.
Der Schwerpunkt Technische Logistik wird verantwortlich von der Helmut-Schmidt-Uni-
versität/Universität der Bundeswehr Hamburg, Fakultät Maschinenbau, durchge-
führt. Das Pflichtmodul Planung von Fabrik- und Materialflusssystemen I ist an der 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Fakultät Technik und Infor-
matik, Department Maschinenbau und Produktion, zu erbringen.

Im ingenieurwissenschaftlichen Schwerpunkt Produktentwicklung sind Pflichtmodu-
le im Umfang von 18 LP und Wahlpflichtmodule im Umfang von mindestens 18 LP zu 
absolvieren. Die Pflichtmodule sind
• Grundlagen der Produktentwicklung, 4 LP
• Virtuelle Produktentwicklung, 8 LP
• Numerische Verfahren / Finite-Elemente-Methoden, 6 LP.
Die Wahlpflichtmodule sind den Tabellen im Anhang II zu entnehmen.
Der Schwerpunkt Produktentwicklung wird verantwortlich von der Hel-
mut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg, Fakultät Maschinen-
bau, durchgeführt. Das Pflichtmodul Numerische Verfahren / Finite-Elemente-Metho-
den ist an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Fakultät Life 
Sciences, Department Wirtschaftsingenieurwesen, zu erbringen.
c) Im Integrationsbereich sind folgende Pflichtmodule zu je 6 Leistungspunkten zu ab-
solvieren:

Im freien Wahlbereich sind Module gemäß der Modultabelle im Anhang II im Umfang 
von mindestens 6 Leistungspunkten zu absolvieren.

Wenn in einem Bereich der Mindestumfang an Leistungspunkten überschritten wur-
de, werden die Module mit den besten Prüfungsergebnissen zur Berechnung der Ge-
samtnote herangezogen, bis der Mindestumfang an Leistungspunkten abgedeckt ist. 
Die weiteren Module werden als zusätzliche Leistungen in das Prüfungszeugnis auf-
genommen.

(6) Die Masterprüfung besteht aus Modulprüfungen und der Masterarbeit. Die Mas-
terarbeit umfasst 30 Leistungspunkte.

(7) Der Studiengang kann in Teilzeit studiert werden. Studierende können den Sta-
tus gemäß der rechtlichen Vorgaben in der Immatrikulationsordnung der Universität 
Hamburg in der jeweils gültigen Fassung beim CampusCenter beantragen. Für das Se-
mester, in dem die Masterarbeit vorgesehen ist, ist ein Teilzeitstudium ausgeschlos-

Modulname Anbieter
Methoden der Entscheidungsanalyse UHH-BWL
Technologie- und Innovationsmanagement UHH-BWL
Prozess- und Operationsmanagement HAW-TI-MP
Theorie und Simulation dynamischer Systeme HAW-LS-HWI
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sen. Der veränderte Status wird der für das Prüfungsverfahren zuständigen Stelle 
(Prüfungsstelle) durch die Studierenden mitgeteilt. 

(8) Das Masterstudium muss grundsätzlich sofort aufgenommen werden.

§5
Lehrveranstaltungen

(1) Lehrveranstaltungsarten sind insbesondere:
1. Vorlesungen;
2. Übungen;
3. Seminare;
4. Laborpraktika.

(2) Die Lehrveranstaltungen werden in der Regel in deutscher oder englischer Sprache 
abgehalten. Die Lehrveranstaltungssprache eines Moduls wird rechtzeitig vor Beginn 
der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

(3) Die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen setzt grundsätzlich eine Anmeldung 
voraus.

(4) In Seminaren und Laborpraktika gilt grundsätzlich Anwesenheitspflicht; diese gilt 
nicht für Lehrveranstaltungen, die auf Grund einer nicht bestandenen Prüfung wie-
derholt werden. Der Grund für ein Versäumnis ist glaubhaft zu machen, bei Krankheit 
durch ein qualifiziertes ärztliches Attest.

§ 6
Beschränkung des Besuchs einzelner  

Lehrveranstaltungen oder von Schwerpunkten
(1) Die Teilnehmerzahl kann für einzelne Lehrveranstaltungen oder Schwerpunkte be-
schränkt werden, wenn dies zu deren ordnungsgemäßer Durchführung geboten ist. 
Die Beschränkung muss die Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer bzw. Teilneh-
merinnen umfassen und ist in geeigneter Weise bekannt zu geben.

(2) Studierende, deren Erstwunsch sich auf einen Schwerpunkt bezieht, dem sie aus 
den in Absatz 1 genannten Gründen nicht zugewiesen werden können, werden einem 
anderen Schwerpunkt zugewiesen. Dabei sind die Präferenzen der Studierenden nach 
Möglichkeit zu berücksichtigen. Der zugewiesene Schwerpunkt kann auf Antrag bei 
dem bzw. der Vorsitzenden des Gemeinsamen Ausschusses zum Beginn des zweiten 
Semesters einmalig gewechselt werden. Dem Antrag kann nur dann stattgegeben 
werden, wenn im gewünschten Schwerpunkt gemäß Absatz 1 freie Kapazitäten beste-
hen. Fehlversuche werden beim Schwerpunktwechsel übernommen.

§ 7
Prüfungsausschuss

(1) Für die Organisation der Prüfungen, die Einhaltung der Bestimmungen dieser Ord-
nung und die weiteren, durch diese Prüfungsordnung festgelegten Aufgaben wird ein 
Prüfungsausschuss gebildet. 

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören an:
a) je zwei Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 
aus den drei beteiligten Hochschulen,
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b) je ein Mitglied aus der Gruppe des akademischen Personals einschließlich der dieser 
Gruppe zuzuordnenden, nicht habilitierten Dozentinnen und Dozenten der drei betei-
ligten Hochschulen
c) sowie zwei Studierende des Masterstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen.

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Stellvertreterinnen und Stell-
vertreter werden auf Vorschlag der jeweiligen Gruppe, soweit sie der Universität ange-
hören, vom Fakultätsrat der Fakultät für Betriebswirtschaft, soweit sie der Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften angehören, vom Fakultätsrat der Fakultät Life Scien-
ces, soweit sie der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Ham-
burg angehören, vom Fakultätsrat der Fakultät Maschinenbau gewählt; die Mitglieder 
nach Absatz 2 lit. c) sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter werden vom 
Fakultätsrat der Fakultät für Betriebswirtschaft der Universität Hamburg gewählt. Die 
Amtszeit der Mitglieder und Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter beträgt zwei Jahre, 
die der studentischen Mitglieder ein Jahr. Die Wiederwahl eines Mitglieds ist möglich. 
Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird eine Nachfolgerin bzw. ein Nachfolger für die 
restliche Amtszeit gewählt. Der Prüfungsausschuss wählt die Vorsitzende bzw. den 
Vorsitzenden sowie deren Stellvertreterin bzw. dessen Stellvertreter aus dem Kreise 
der dem Prüfungsausschuss angehörenden Mitglieder der Gruppe der Hochschulleh-
rerinnen und Hochschullehrer.

(4) Der Prüfungsausschuss tagt nicht öffentlich. Er ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens sechs Mitglieder, darunter der oder die Vorsitzende oder der oder die stellver-
tretende Vorsitzende, und drei weitere Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer anwesend sind. Er beschließt mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
oder der Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder wirken bei der Anerkennung von 
Studien- und Prüfungsleistungen nicht mit. Die Beschlüsse des Prüfungsausschusses 
sind zu protokollieren. 

(5) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner Aufgaben in den nachfolgend 
aufgeführten Regelfällen auf die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses übertragen:
• § 9 Absatz 4 - Auflagen bei der Zulassung zu Modulprüfungen 
• § 10 Absatz 4 - Entscheidungen über Prüfungen nach dem Ende des zweiten Se-

mesters nach der Regelstudienzeit 
• § 13 Absatz 2 - abweichende Prüfungsarten in begründeten Ausnahmefällen
• § 14 Absatz 4 - Vermittlung eines Prüfers bzw. einer Prüferin für die Masterarbeit 
• § 16 Absätze 1 bis 3 – Entscheidungen bezüglich Rücktritt oder Versäumnis von 

Prüfungen sowie über Mutterschutzfristen und Elternzeit
• § 17 Absatz 1 -  Entscheidungen über Täuschungsversuche 

(6) Der Prüfungsausschuss hat im Zusammenwirken mit dem Gemeinsamen Aus-
schuss sicherzustellen, dass die Studien- und Prüfungsleistungen in den in dieser 
Ordnung festgesetzten Zeiträumen erbracht werden können. Der Prüfungsausschuss 
sorgt ferner dafür, dass die Termine für die Modulprüfungen rechtzeitig festgelegt 
und bekannt gegeben werden.

(7) Die Mitglieder eines Prüfungsausschusses haben das Recht, den Prüfungen beizu-
wohnen. Dieses Recht erstreckt sich nicht auf die Beschlussfassung über die Note und 
deren Bekanntgabe.
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(8) Die Mitglieder eines Prüfungsausschusses und deren Stellvertreter und Stellver-
treterinnen unterliegen der Verschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst 
stehen, sind sie durch den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende zur Verschwiegenheit zu 
verpflichten.

(9) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind der bzw. dem Studie-
renden unverzüglich schriftlich mit Begründung unter Angabe der Rechtsgrundlage 
mitzuteilen. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

(10) Der Prüfungsausschuss kann Anordnungen, Festsetzungen von Terminen und 
andere Entscheidungen, die nach dieser Ordnung zu treffen sind, insbesondere die 
Bekanntgabe der Melde- und Prüfungstermine sowie Prüfungsergebnisse, unter Be-
achtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen mit rechtlich verbindlicher Wirkung 
durch Aushang bei der prüfenden Stelle, im Internet oder in sonstiger geeigneter Wei-
se bekannt machen.

§ 8
Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen  

und Anrechnung von auf andere Weise als durch  
ein Studium erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten

(1) Die Anerkennung von an anderen Hochschulen oder in einem anderen Studiengang 
erworbenen Studien- und Prüfungsleistungen erfolgt gemäß § 40 Absatz 1 HmbHG. 
Die Anrechnung von auf andere Weise als durch ein Studium erworbenen Kenntnissen 
und Fähigkeiten erfolgt gemäß § 40 Absatz 2 HmbHG.

(2) Werden Prüfungsleistungen anerkannt, sind die Noten – soweit die Notensysteme 
vergleichbar sind – zu übernehmen und in die Abschlussnote einzubeziehen. Die Um-
rechnung soll mit Hilfe der sogenannten modifizierten bayerischen Formel erfolgen 
(vgl. Anhang I). Bei nicht vergleichbaren Notensystemen wird die Prüfungsleistung mit 
„bestanden“ ausgewiesen.

(3) Anerkannte Studien- und Prüfungsleistungen sowie angerechnete Kenntnisse und 
Fähigkeiten sollen im Zeugnis als anerkannte bzw. angerechnete Leistungen gekenn-
zeichnet werden. Darüber hinaus soll die Art und Herkunft der anerkannten Prüfungs- 
und Studienleistungen bzw. der angerechneten Kenntnisse und Fähigkeiten möglichst 
genau spezifiziert werden.

(4) Dem Antrag sind die für die Anerkennung bzw. die Anrechnung erforderlichen 
Unterlagen von den Studierenden vollständig beizufügen. Studien- und Prüfungsleis-
tungen müssen durch entsprechende Leistungsnachweise (Fächer- und Notenüber-
sichten mit Credits oder ECTS-Punkten, sog. Transcripts, Modulbeschreibungen) voll-
ständig dokumentiert sein. Insbesondere ist auch eine Erklärung erforderlich, ob und 
ggf. für welchen anderen Studienabschluss die anzuerkennenden Leistungen bereits 
verwendet worden sind oder verwendet werden sollen. Die Qualifizierungsziele des 
jeweiligen Studiengangs sind umfassend zu dokumentieren (Vorlage der Prüfungs-
ordnung inklusive ggf. fachspezifischer Bestimmungen, Studienordnung, Modulbe-
schreibungen, Modulhandbuch, ggf. Studiengangsführer).

(5) Anträge auf Anerkennung von Leistungen bzw. auf Anrechnung von Fähigkeiten 
und Kenntnissen, die vor dem Studium erbracht bzw. erlangt wurden, sind umgehend 
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nach der Immatrikulation, spätestens bis zum Ende des ersten Fachsemesters einzu-
reichen. Leistungen, die während des Studiums an einer anderen Hochschule oder in 
einem anderen Studiengang erbracht worden sind, müssen spätestens innerhalb ei-
nes Semesters nach Erwerb der Leistung bzw. nach Rückkehr von dem zugehörigen 
Auslandsstudium zur Anrechnung bzw. Anerkennung eingereicht werden.

(6) Über die Anerkennung und Anrechnung entscheidet der bzw. die Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses auf Antrag des bzw. der Studierenden. 

(7) Ablehnende Entscheidungen ergehen schriftlich und sind mit einer Rechtsbehelfs-
belehrung zu versehen. Positive Entscheidungen können auch durch Einstellung der 
anerkannten Leistung in das elektronische Notenverbuchungssystem bekannt gege-
ben werden.

§ 9  
Zulassung zu Modulprüfungen

(1) Die Teilnahme an den Modulprüfungen setzt eine Anmeldung bei der prüfenden 
Stelle voraus. Die Anmeldung zur Modulprüfung ist nach Ablauf der Anmeldefrist ver-
bindlich. Die Zeiten für die Anmeldung und das Anmeldeverfahren werden von der 
Prüfungsstelle in geeigneter Weise bekannt gegeben.

(2) Eine Anmeldung zu Modulprüfungen und zur Masterarbeit setzt eine Immatriku-
lation für den hochschulübergreifenden Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwe-
sen voraus. Diese Immatrikulation gilt auch für die Teilnahme an Modulen, die andere 
Studiengänge anbieten. 

(3) Sofern eine Anwesenheitspflicht bei Lehrveranstaltungen gemäß § 5 Absatz 4 vor-
gesehen ist, ist die regelmäßige Teilnahme eine weitere Zulassungsvoraussetzung. 
Regelmäßig teilgenommen hat grundsätzlich, wer nicht mehr als 15 % der Lehrveran-
staltungen eines Moduls versäumt hat. Ist das Versäumnis nicht zu vertreten, kann 
unter Auflage eine Zulassung zum Prüfungstermin erfolgen. Der Grund für das Ver-
säumnis ist glaubhaft zu machen, bei Krankheit durch ein qualifiziertes ärztliches At-
test gemäß § 16 Absatz 2, das der Prüfungsstelle vorzulegen ist. Die Auflage wird von 
der Lehrperson der versäumten Lehrveranstaltungen festgelegt; sie muss geeignet 
sein, die Nachholung des versäumten Lehrstoffs zu dokumentieren. Über Ausnahmen 
entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(4) Der Prüfungsausschuss kann bei der letzten Prüfungsmöglichkeit die Zulassung 
von der Auflage abhängig machen, dass die bzw. der Studierende zuvor an einer Stu-
dienfachberatung teilgenommen hat.

(5) Eine Zulassung darf nur versagt werden, wenn mindestens eine der Voraussetzun-
gen gemäß den Absätzen 1 bis 4 nicht erfüllt sind.

(6) Über eine Nicht-Zulassung ist der Kandidat bzw. die Kandidatin unverzüglich zu 
informieren.

§ 10
Fristen und Anzahl der Modulprüfungen

(1) Den Studierenden stehen für jede zu absolvierende Prüfung im Verlauf des Studi-
ums drei Prüfungsversuche zur Verfügung. In jedem Modul werden pro Studienjahr 
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zwei Termine für die Modulprüfung angeboten. In Seminarmodulen oder in anderen 
Modulen mit mindestens zwei voneinander unabhängigen Modulteilprüfungen, bei 
denen der zeitliche Ablauf eine Wiederholung der einzelnen Teilprüfungen nicht er-
möglicht, werden die Modulteilprüfungen nur einmal angeboten. In diesem Fall be-
stehen Wiederholungsmöglichkeiten nur für das gesamte Modul. Ob und für welche 
Module neben den Seminarmodulen diese Regelung greift, beschließt jeweils der Prü-
fungsausschuss und kommuniziert es in geeigneter Weise an die Studierenden. Den 
Studierenden wird dringend empfohlen, in jedem Modul jeweils die erste Prüfungs-
möglichkeit bzw. im Falle einer zunächst nicht bestandenen Prüfungsleistung die ers-
te Möglichkeit zur Wiederholung der Prüfung wahrzunehmen.

(2) Bestandene Prüfungen können nicht wiederholt werden. Die Wiederholung einer 
nicht bestandenen Prüfung soll zum nächstmöglichen Prüfungstermin stattfinden. 

(3) Werden Studierende auf mehrere Lehrveranstaltungen verteilt, dürfen immer nur 
die für die jeweilige Lehrveranstaltung vorgesehenen Prüfungen wahrgenommen 
werden. 

(4) Modulprüfungen sind innerhalb der Regelstudienzeit zu absolvieren; Wiederho-
lungs-prüfungen können noch innerhalb zwei weiterer Semester absolviert werden. 
Hat der bzw. die Studierende das Fehlen eines nicht bestandenen Prüfungsversuchs 
innerhalb der Regelstudienzeit nicht zu vertreten, endet die Frist mit der dritten Prü-
fungsmöglichkeit nach dem Ende der Regelstudienzeit. Der Prüfungsausschuss kann 
über das Ende des zweiten Semesters nach der Regelstudienzeit hinaus eine Fristver-
längerung nur in Fällen außergewöhnlicher Härte gewähren. 

(5) Bei einem Teilzeitstudium im Sinne der Immatrikulationsordnung verlängern sich 
die Termine und Fristen in der Weise, dass zwei Hochschulsemester wie ein Fachse-
mester gezählt werden.

(6) Wird ein Wahl- oder ein Wahlpflichtmodul aus organisatorischen Gründen nicht 
ein weiteres Mal angeboten, endet die Frist für Studierende, die in diesem Modul be-
reits einen Prüfungsversuch unternommen haben, mit der dritten Prüfungsmöglich-
keit für ein anderes Wahl- bzw. Wahlpflichtmodul.

§ 11
Nachteilsausgleich für Studierende  

mit Behinderungen oder länger  
andauernden bzw. chronischen Erkrankungen

(1) Macht ein Studierender bzw. eine Studierende glaubhaft, dass er bzw. sie wegen ei-
ner länger andauernden schweren bzw. chronischen Krankheit oder einer Behinderung 
nicht in der Lage ist, die Prüfungsleistungen ganz oder teilweise zu den vorgesehe-
nen Bedingungen oder innerhalb der in dieser Ordnung genannten Fristen abzulegen, 
kann der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf schriftlichen 
Antrag angemessene nachteilsausgleichende Maßnahmen treffen. Als solche kom-
men insbesondere die Veränderung der äußeren Prüfungsbedingungen, die Verlän-
gerung der Fristen für das Ablegen von Prüfungen sowie das Erbringen gleichwertiger 
Prüfungsleistungen in Betracht. Entsprechendes gilt für Studienleistungen.

(2) Bei Entscheidungen der bzw. des Prüfungsausschussvorsitzenden nach Absatz 1 ist 
der bzw. die Behindertenbeauftragte gemäß § 88 Absatz 3 HmbHG zu beteiligen.
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(3) Die Gründe für die beantragten Nachteilsausgleiche sind von dem bzw. der Stu-
dierenden darzulegen. Zur Glaubhaftmachung können geeignete Nachweise verlangt 
werden.

§ 12
Prüfende

(1) Die Bestellung der Prüfer und Prüferinnen erfolgt durch die Prüfungsausschussvor-
sitzende bzw. den Prüfungsausschussvorsitzenden nach Maßgabe der Bestimmungen 
des HmbHG in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Prüfende für die Modulprüfungen sind grundsätzlich die für die Lehrveranstaltun-
gen des jeweiligen Moduls verantwortlichen Lehrenden. Über Ausnahmen entschei-
det die oder der Prüfungsausschussvorsitzende. Bei nur einer Prüfung und mehreren 
Lehrenden kann der Prüfungsausschussvorsitzende den für die Prüfung verantwortli-
chen Lehrenden festlegen.

(3) Es können auch Angehörige anderer Hochschulen sowie Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler außerhochschulischer Forschungseinrichtungen zur Prüferin bzw. 
zum Prüfer bestellt werden. 

§ 13
Studienleistungen und Modulprüfungen

(1) In der Modulbeschreibung kann die Erbringung von Studienleistungen vorgesehen 
werden. Studienleistungen können benotet werden. 

(2) Modulprüfungen finden in der von den Prüfern und Prüferinnen gemäß der Modul-
beschreibung festgelegten Form zu den festgesetzten Terminen statt. Der Prüfungs-
ausschuss kann in begründeten Ausnahmefällen bei einer Prüfung, die nicht bestan-
den wurde und wiederholt wird, eine abweichende Prüfungsart festlegen.

(3) Eine Modulprüfung kann als Gesamtprüfung (Modulabschlussprüfung) durchge-
führt werden oder aus Teilprüfungsleistungen bestehen. Die Leistungspunkte eines 
Moduls werden erworben, wenn entweder alle Teilprüfungsleistungen bzw. alle Teile 
einer Teilprüfungsleistung oder die Modulabschlussprüfung bestanden sind.

(4) Für Modulprüfungen können folgende Prüfungsarten festgelegt werden:
a) Klausur
Eine Klausur ist eine unter Aufsicht anzufertigende Arbeit, in der vorgegebene Auf-
gaben allein und selbstständig nur mit den zugelassenen Hilfsmitteln zu bearbeiten 
sind. Die Dauer einer Klausur beträgt mindestens 45, höchstens 180 Minuten. Klau-
suren können auch in Form von Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple Choice) durchge-
führt werden.
b) Mündliche Prüfung
Eine mündliche Prüfung ist ein Prüfungsgespräch, in dem die Studierenden darlegen 
sollen, dass sie den Prüfungsstoff beherrschen. Mündliche Prüfungen werden als Ein-
zel- oder Gruppenprüfungen durchgeführt. Die Prüfungsdauer muss je Prüfling min-
destens 15 Minuten und höchstens 45 Minuten betragen. Für mündliche Prüfungen 
können die Studierenden Prüfungsgegenstände vorschlagen. Mündliche Prüfungen 
werden von einem Prüfer bzw. einer Prüferin in Gegenwart eines oder einer Beisitzen-
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den abgenommen, der bzw. die mindestens die durch den Masterstudiengang zu ver-
mittelnde Qualifikation im Sinne des § 1 oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 
Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfung sind in einem 
Protokoll festzuhalten. Das Protokoll wird von dem bzw. der Prüfenden und dem bzw. 
der Beisitzenden unterzeichnet und zur Prüfungsakte genommen. Studierenden, die 
sich zu einem späteren Termin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, wird die Teil-
nahme an mündlichen Prüfungen als Zuhörerinnen und Zuhörer ermöglicht. Dieses 
Recht erstreckt sich nicht auf die Beschlussfassung und die Bekanntgabe der Note. Der 
Prüfling kann den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragen.
c) Hausarbeit
Eine Hausarbeit ist die schriftliche Ausarbeitung eines vorgegebenen Themas, das un-
ter das Generalthema des betreffenden Moduls fällt. Die Hausarbeit ist in schriftlicher 
Ausfertigung sowie auf Verlangen der Prüferin bzw. dem Prüfer auch auf einem elek-
tronischen Speichermedium bei der Prüfungsstelle einzureichen. Im Rahmen der Be-
urteilung von Hausarbeiten kann eine EDV-gestützte Plagiatsprüfung durch externe 
Einrichtungen erfolgen. Dabei ist sicherzustellen, dass eine zu diesem Zweck übermit-
telte Kopie der Arbeit dort Dritten nicht zugänglich gemacht und nach der Plagiatsprü-
fung gelöscht wird. 
d) Referat
Ein Referat ist der mündliche Vortrag über ein vorgegebenes Thema. Es kann zusätz-
lich eine schriftliche Ausarbeitung des Vortragthemas vorgesehen werden.
e) Laborabschlüsse
Laborabschlüsse sind erfolgreich erbracht, wenn Studierende die von den verantwort-
lichen Lehrenden festgelegten experimentellen Arbeiten durchgeführt haben und ihre 
Kenntnisse durch versuchsbegleitende Kolloquien, Protokolle oder schriftliche Ausar-
beitung nachgewiesen haben. Die Abgabefrist für die schriftlichen Ausarbeitungen 
wird vor Beginn der Lehrveranstaltung festgelegt.
f) Projektabschlüsse
Projektabschlüsse werden erfolgreich erbracht durch eine Vorstellung der Lösungs-
ansätze zum gewählten Thema in Referatsform und/oder einen Abschlussbericht für 
das Projekt.
g) Übungsabschlüsse
Übungen erfordern eine kontinuierliche aktive Teilnahme der Studierenden. Es kann 
die schriftliche Ausarbeitung oder eine sonstige Vorstellung einzelner Übungsaufga-
ben vorgesehen werden.
h) Tests
Der Test ist eine schriftliche Arbeit, in dem die Studierenden nachweisen, dass sie 
Aufgaben zu einem klar umgrenzten Thema unter Klausurbedingungen bearbeiten 
können. Die Dauer eines Tests beträgt mindestens 45, höchstens 90 Minuten. Die Ein-
zelergebnisse der Tests werden mit in die Bewertung der Klausuren einbezogen.

(5) Sind für ein Modul in den Modulbeschreibungen alternative Prüfungsarten vorge-
sehen, wird die jeweilige Prüfungsart zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt ge-
geben. Gleiches gilt für die in Absatz 4 genannten alternativen bzw. optionalen Teile 
der einzelnen Prüfungsarten. Prüfungen können in deutscher oder englischer Sprache 
abgenommen werden.

§ 14
Masterarbeit

(1) Mit der Masterarbeit soll der Nachweis erbracht werden, dass der Kandidat bzw. die 
Kandidatin in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem 
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jeweiligen Fach selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Be-
standteil der Masterarbeit kann eine abschließende mündliche Präsentation der Ar-
beit sein, die auch in die Bewertung der Arbeit eingeht.

(2) Zur Masterarbeit kann nur zugelassen werden, wer insgesamt mindestens 45 Leis-
tungspunkte aus dem Masterprogramm Wirtschaftsingenieurwesen erworben hat. 
Die Zulassung zur Masterarbeit ist innerhalb von vier Wochen zu beantragen, wenn 
alle für den erfolgreichen Abschluss erforderlichen Module absolviert worden sind 
und die für diese Module vorgesehene Fachsemesterzahl überschritten ist. 

(3) Für die Zulassung zur Masterarbeit gilt § 9 entsprechend.

(4) Auf Antrag vermittelt der Prüfungsausschuss einen betreuenden Prüfer bzw. eine 
betreuende Prüferin (Erstgutachter bzw. Erstgutachterin). Der Kandidat bzw. die Kan-
didatin kann mit dem Antrag auf Zulassung Themen und den betreuenden Prüfer 
(Erstgutachter) vorschlagen. 

(5) Die Ausgabe des Themas erfolgt durch den betreuenden Prüfer bzw. die betreuen-
de Prüferin (Erstgutachterin bzw. Erstgutachter) bzw. das zuständige Fakultätsorgan. 
Der Zeitpunkt der Ausgabe und das Thema sowie die beiden Prüfer bzw. Prüferinnen 
(Erstgutachter bzw. Erstgutachterin und Zweitgutachter bzw. Zweitgutachterin) wer-
den aktenkundig gemacht. Das Thema kann von der bzw. dem Studierenden nur ein-
mal und nur innerhalb der ersten vier Wochen nach der Ausgabe und nur begründet 
zurückgegeben werden. Das Thema der Masterarbeit kann von dem betreuenden Prü-
fer bzw. der betreuenden Prüferin auf begründeten Antrag zurückgenommen werden, 
wenn aus fachlichen Gründen eine Bearbeitung nicht möglich ist. In Zweifelsfällen 
entscheidet die oder der Prüfungsausschussvorsitzende. Das neue Thema ist unver-
züglich, spätestens jedoch innerhalb von vier Wochen, auszugeben.

(6) Die Masterarbeit wird in der Regel nach Absprache mit dem Betreuer in deutscher 
oder englischer Sprache abgefasst. 

(7) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt sechs Monate (30 LP). Die bzw. 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann bei begründetem und vor Ablauf der 
Bearbeitungsfrist gestelltem Antrag eine Verlängerung der Bearbeitungszeit um ins-
gesamt vier Wochen genehmigen. Voraussetzung für eine Verlängerung der Bearbei-
tungszeit ist, dass die Gründe, die die Verlängerung erforderlich machen, nicht von 
der Kandidatin oder dem Kandidaten zu vertreten sind und unverzüglich angezeigt 
werden. Die Begründung für den Verlängerungsbedarf ist von der Kandidatin bzw. 
von dem Kandidaten umfassend schriftlich zu erläutern und zu belegen, bei Krankheit 
durch Vorlage eines qualifizierten ärztlichen Attests gemäß § 16 Absatz 2. In Fällen au-
ßergewöhnlicher Härte kann der oder die Prüfungsausschussvorsitzende im Einzelfall 
eine längere Frist gewähren.

(8) Die Masterarbeit ist fristgerecht in dreifacher schriftlicher Ausfertigung sowie 
auch auf einem geeigneten elektronischen Speichermedium bei der Prüfungsstelle 
einzureichen. Bei der postalischen Zusendung an die Prüfungsstelle gilt das Datum 
des Poststempels als Abgabedatum. Für die Abgabe bzw. die Einlieferung der Master-
arbeit obliegt dem Prüfling die Beweislast. Der Abgabezeitpunkt wird aktenkundig ge-
macht. Bei der Abgabe hat der Kandidat bzw. die Kandidatin an Eides statt schriftlich 
zu versichern, dass er bzw. sie die Arbeit eigenständig verfasst hat. Des Weiteren hat 
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sie bzw. er zu bestätigen, dass sie bzw. er keine anderen als die angegebenen Hilfs-
mittel – insbesondere keine im Quellenverzeichnis nicht benannten Internet-Quellen 
– benutzt hat, die Arbeit vorher nicht in einem anderen Prüfungsverfahren eingereicht 
hat und die eingereichte schriftliche Fassung der auf dem elektronischen Speicherme-
dium entspricht. Wird die Arbeit aus Gründen, die der Kandidat bzw. die Kandidatin 
nicht zu vertreten hat, nicht fristgerecht abgegeben, entscheidet der bzw. die Prü-
fungsausschussvorsitzende über das weitere Vorgehen. Im Regelfall wird ein neues 
Thema ausgegeben, ohne dass dies als Wiederholung gilt. Für diesen Fall gilt Absatz 5 
Satz 6 entsprechend. Wird die Arbeit aus Gründen, die der Kandidat bzw. die Kandida-
tin zu vertreten hat, nicht fristgerecht abgegeben, gilt § 16 Absatz 1. 

(9) Die Masterarbeit ist vom Betreuer (Erstgutachter) bzw. von der Betreuerin (Erst-
gutachterin) und einem weiteren Prüfer (Zweitgutachter) bzw. einer weiteren Prü-
ferin (Zweitgutachterin) aus dem Kreis der Prüfungsberechtigten (§ 12) schriftlich 
zu beurteilen. Der Erstgutachter bzw. die Erstgutachterin muss aus der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer stammen. Im Rahmen der Beurteilung 
von Masterarbeiten kann eine EDV-gestützte Plagiatsprüfung durch externe Einrich-
tungen erfolgen. Dabei ist sicherzustellen, dass eine zu diesem Zweck übermittelte 
Kopie der Arbeit dort Dritten nicht zugänglich gemacht und nach der Plagiatsprüfung 
gelöscht wird.

(10) Die Bewertung der Masterarbeit soll von beiden Prüfenden unverzüglich, spätes-
tens drei Monate nach Einreichung, erfolgen. Bei einer überdurchschnittlich hohen 
Anzahl von Prüfungsverfahren oder aus vergleichbaren sachlichen Gründen kann 
das zuständige Fakultätsorgan einen längeren Bewertungszeitraum einräumen. Die 
Benotung der Masterarbeit ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der durch die 
beiden Prüfer bzw. Prüferinnen vergebenen Noten unter Berücksichtigung von § 15 
Absatz 3. Wird die Masterarbeit nur von einem der beiden Prüfenden mit „nicht aus-
reichend“ (5,0) beurteilt, bestellt der bzw. die Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
einen dritten Prüfer bzw. eine dritte Prüferin. Beurteilt der Drittgutachter bzw. die 
Drittgutachterin die Arbeit mit mindestens „ausreichend“ (4,0), so wird die Note der 
Masterarbeit als arithmetisches Mittel der drei Beurteilungen unter Berücksichtigung 
von § 15 Absatz 3, mindestens aber mit „ausreichend“ (4,0), festgelegt. Beurteilt der 
Drittgutachter bzw. die Drittgutachterin die Arbeit mit „nicht ausreichend“ (5,0), so 
gilt diese Arbeit insgesamt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) benotet.

(11) Die Masterarbeit kann bei einer Gesamtbeurteilung mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
einmal wiederholt werden. Die Wiederholung muss in einem Zeitraum von vier Wo-
chen nach Bekanntgabe des negativen Prüfungsergebnisses begonnen werden. Eine 
zweite Wiederholung ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. Eine Rückgabe 
des Themas der Masterarbeit in der in Absatz 5 Satz 3 genannten Frist ist nur zulässig, 
wenn der Kandidat bzw. die Kandidatin von dieser Möglichkeit noch keinen Gebrauch 
gemacht hatte.

§ 15
Bewertung der Prüfungsleistungen

(1) Die Bewertung der Prüfungsleistungen soll unverzüglich, spätestens sechs Wochen 
nach der Prüfung, erfolgen; § 14 Absatz 10 Satz 2 gilt entsprechend. Die Noten für die 
einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern bzw. Prüferinnen 
festgesetzt. Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu ver-
wenden:
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Prüfungsleistungen, die nicht in die Gesamtnote eingehen, können als bestanden oder 
nicht bestanden gewertet werden, sofern sie nicht mit den in der Tabelle genannten 
Noten bewertet werden.

(2) Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischenwerte 
durch Erniedrigen oder Erhöhen der Noten um 0,3 gebildet werden; die Noten 0,7; 4,3; 
4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen.

(3) Setzt sich die Prüfungsleistung eines Moduls aus mehreren Teilleistungen zusam-
men, kann die Note des Moduls aus dem arithmetischen Mittel der Noten der einzel-
nen Prüfungsleistungen oder als ein mittels Leistungspunkten gewichtetes Mittel der 
Noten für die Teilleistungen errechnet werden. Die Noten der Teilprüfungsleistungen 
des Abschlussmoduls können unabhängig von der Leistungspunktverteilung gewich-
tet werden. Hierbei werden die beiden ersten Dezimalstellen hinter dem Komma be-
rücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Entsprechendes 
gilt bei der Bewertung einer Prüfungsleistung durch mehrere Prüfende. 
Die Note lautet

Für die Masterprüfung wird eine Gesamtnote gebildet. Satz 3 gilt entsprechend Die 
Gesamtnote der Master-Prüfung wird als ein mittels Leistungspunkten gewichtetes 
Mittel der Modulnoten berechnet.

(4) Die Gesamtnote einer bestandenen Masterprüfung lautet

(5) Die Gesamtnote wird durch einen ECTS-Prozentrang nach den jeweils geltenden 
Bestimmungen ergänzt.

von 1,0 bis 1,15 1,0
über 1,15 bis 1,50 1,3
über 1,50 bis 1,85 1,7
über 1,85 bis 2,15 2,0
über 2,15 bis 2,50 2,3
über 2,50 bis 2,85 2,7
über 2,85 bis 3,15 3,0
über 3,15 bis 3,50 3,3
über 3,50 bis 3,85 3,7
über 3,85 bis 4,0 4,0
über 4,0 5,0

bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,50 sehr gut,
bei einem Durchschnitt von 1,51 bis einschließlich 2,50 gut,
bei einem Durchschnitt von 2,51 bis einschließlich 3,50 befriedigend
bei einem Durchschnitt von 3,51 bis einschließlich 4,00 ausreichend

1 = sehr gut eine hervorragende Leistung

2 = gut eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderun-
gen liegt

3 = befriedigend eine Leistung, die durschnittlichen Anforderungen entspricht 

4 = ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen ent-
spricht

5 = nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht 
mehr genügt
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§ 16
Versäumnis, Rücktritt

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn der 
Prüfling ohne triftigen Grund einen Prüfungstermin oder eine Prüfungsfrist im Sin-
ne dieser Ordnung versäumt, nach Beginn einer (Teil-)Prüfung zurücktritt oder eine 
schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgesehenen Bearbeitungszeit be-
ginnt oder erbringt. 

(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte Grund muss dem Prü-
fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 
Bei Krankheit des Prüflings ist ein qualifiziertes ärztliches Attest vorzulegen. Dieses 
muss Angaben enthalten über die von der Erkrankung ausgehende körperliche bzw. 
psychische Funktionsstörung, die Auswirkungen der Erkrankung auf die Prüfungsfä-
higkeit des Prüflings aus medizinischer Sicht, den Zeitpunkt des dem Attest zugrunde 
liegenden Untersuchungstermins sowie der ärztlichen Prognose über die Dauer der 
Erkrankung. Wird der Grund anerkannt, so wird der nächstmögliche Prüfungstermin 
festgesetzt. Bei Studierenden mit Kindern unter 12 Jahren werden Krankheitszeiten 
des Kindes, die eine Betreuung durch die Studierende bzw. den Studierenden erfor-
derlich machen, bei entsprechendem begründeten Nachweis als Versäumnisgrund 
anerkannt. Bereits vollständig erbrachte Teilprüfungsleistungen werden angerech-
net. Nach Beendigung einer Prüfungsleistung können Rücktrittsgründe nicht mehr 
geltend gemacht werden.

(3) Schutzvorschriften zum Schutz der erwerbstätigen Mutter (MuSchG) sind auf An-
trag der Kandidatin zu berücksichtigen. Gleiches gilt für Anträge des Kandidaten bzw. 
der Kandidatin für die Fristen der Elternzeit nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur 
Elternzeit (BEEG). Absatz 2 Sätze 5 bis 6 gelten entsprechend. Dem Antrag sind die 
erforderlichen Nachweise beizufügen. 

§ 17
Täuschung, Ordnungsverstoß

(1) Versucht der oder die Studierende das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täu-
schung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die Prü-
fungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bzw. „nicht bestanden“ bewertet. Gleiches 
gilt für Prüfungsleistungen von Studierenden, die ihre Prüfungsergebnisse während 
des Prüfungsverfahrens anderen zur Verfügung stellen, ohne dass dies ausdrücklich 
vorgesehen ist. Zu den nicht zugelassenen Hilfsmitteln gehören bei Klausuren und 
mündlichen Prüfungen z.B. Mobiltelefone. 

(2) Bei einer Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel im Sinne des 
Absatzes 1 während und nach der Austeilung von Prüfungsaufgaben wird der Prüfling 
von der Fortsetzung der Prüfungsleistung nicht ausgeschlossen. Der bzw. die jewei-
lige Aufsichtsführende fertigt über das Vorkommnis einen Vermerk, den er bzw. sie 
nach Abschluss der Prüfungsleistung unverzüglich dem bzw. der Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses vorlegt. Der Prüfling wird unverzüglich über den gegen ihn erho-
benen Vorwurf unterrichtet. Die Entscheidung über das Vorliegen eines Täuschungs-
versuches trifft der oder die Prüfungsausschussvorsitzende. Dem Prüfling ist zuvor 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(3) Hat ein Prüfling bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst 
nach Ablegen der Prüfung bekannt, kann die Note entsprechend Absatz 1 berichtigt 
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und die Masterprüfung gegebenenfalls für nicht bestanden erklärt werden. Das un-
richtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit dem 
unrichtigen Zeugnis ist auch die Masterurkunde einzuziehen, wenn die Masterprü-
fung auf Grund einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entschei-
dung nach Satz 1 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses 
ausgeschlossen.

(4) Ein Prüfling, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von dem 
jeweiligen Prüfer oder Aufsichtsführenden bzw. der jeweiligen Prüferin oder Auf-
sichtsführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; 
in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ be-
wertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den Prüfling von der 
Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.

(5) Bei den Entscheidungen nach den Absätzen 1, 3 und 4 kann der Prüfling eine Über-
prüfung durch den Prüfungsausschuss verlangen. Der Antrag muss unverzüglich ge-
stellt werden.

(6) Studierende, die sich wiederholt oder in einem besonders schweren Fall bei einer 
schriftlichen Prüfungsarbeit eines wissenschaftlichen Fehlverhaltens schuldig ge-
macht haben, können nach § 42 Absatz 3 Nr. 5 HmbHG auf Beschluss des Prüfungs-
ausschusses exmatrikuliert werden.

§ 18
Endgültiges Nichtbestehen der Masterprüfung

(1) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn
a) eine Modulprüfung nicht fristgemäß absolviert wird, es sei denn, der bzw. die Stu-
dierende hat das Fristversäumnis nicht zu vertreten;
b) eine Modulprüfung auch in ihrer letzten Wiederholung mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet wurde oder als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet gilt;
c) die Masterarbeit auch in ihrer letzten Wiederholung mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet wurde oder als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet gilt.

(2) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden, stellt der oder die Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses einen Bescheid mit Angaben aller Prüfungsleistungen und 
den Gründen für das Nichtbestehen der Masterprüfung aus. Der Bescheid ist mit ei-
ner Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und dem bzw. der Studierenden bekannt zu 
geben.

§ 19
Widerspruchsverfahren

Widersprüche gegen das Prüfungsverfahren und gegen Prüfungsentscheidungen sind, 
sofern eine Rechtsbehelfsbelehrung erteilt wurde, innerhalb eines Monats, sonst in-
nerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe bei dem oder der Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses einzulegen. Der Widerspruch soll schriftlich begründet werden. Hilft der 
Prüfungsausschuss dem Widerspruch nicht oder nicht in vollem Umfang ab, so wird 
er dem jeweils zuständigen Widerspruchsausschuss zugeleitet. Zuständig ist jeweils 
der Widerspruchsausschuss der Hochschule, von der das betreffende Modul oder die 
Masterarbeit, um die es in dem Widerspruch geht, angeboten bzw. betreut wurde. 



Universität Hamburg Seite 19

PO Wirtschaftsingenieurwesen M.Sc.

veröffentlicht am 31. Januar 2018

§ 20
Zeugnis, Urkunde und Diploma Supplement

(1) Über die bestandene Masterprüfung soll unverzüglich, möglichst innerhalb von vier 
Wochen nach Bestehen der letzten Prüfungsleistung, ein Zeugnis ausgestellt werden. 
Das Zeugnis enthält Angaben über die absolvierten Module einschließlich der erziel-
ten Noten und erworbenen Leistungspunkte, das Thema und die Note der Masterar-
beit, die Gesamtnote, die insgesamt erreichten Leistungspunkte und das Datum des 
Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist. Das Zeugnis ist von der 
bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und mit den Sie-
geln der Universität Hamburg, der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Ham-
burg und der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg zu 
versehen. Auf Antrag des Prüflings wird dem Zeugnis zusätzlich eine englischsprachi-
ge Übersetzung beigefügt.

(2) Zusätzlich zu dem Zeugnis erhält der Kandidat bzw. die Kandidatin eine Urkunde 
mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Master-Grades beur-
kundet. Die Urkunde wird durch die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden des Gemein-
samen Ausschusses unterzeichnet und mit den Siegeln der Universität Hamburg, der 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg und der Helmut-Schmidt-Uni-
versität/Universität der Bundeswehr Hamburg versehen. Auf Antrag des Prüflings 
wird der Urkunde zusätzlich eine englischsprachige Übersetzung beigefügt.

(3) Darüber hinaus stellt die prüfende Stelle ein Diploma Supplement aus. 

§ 21
Ungültigkeit der Masterprüfung,  
Behebung von Prüfungsmängeln

Waren die Voraussetzungen für die Ablegung einer Prüfungsleistung nicht erfüllt, 
ohne dass der Prüfling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 
der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Beste-
hen der Prüfungsleistung geheilt. Hat der Prüfling vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, 
dass er die Prüfungsleistung ablegen konnte, so kann die Prüfungsleistung für „nicht 
ausreichend“ (5,0) und die Masterprüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden. Dem 
Prüfling ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. § 17 Absatz 3 
Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 22
Einsicht in die Prüfungsakten

Bis zu einem Jahr nach Abschluss der einzelnen Modulprüfungen wird von der Vorsit-
zenden bzw. vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses auf schriftlichen Antrag des 
Prüflings in angemessener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die 
darauf bezogenen Gutachten und die Prüfungsprotokolle gewährt, soweit diese nicht 
bereits ausgehändigt worden sind. 
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§ 23
Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung als Amtliche Bekanntmachung 
der Universität in Kraft. Sie gilt erstmals für Studierende, die ihr Studium zum Winter-
semester 2017/2018 aufnehmen.

Hamburg, den 31. Januar 2018 
Universität Hamburg

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
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Anhang I
Modifizierte bayerische Formel:
Maximalnote minus erreichter Note, geteilt durch Maximalnote minus unterster Beste-
hensnote, das Ergebnis mit drei multipliziert, plus 1.

x = 1 + 3 
(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁)

(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁)

x   = gesuchte Note
N_max   = beste erreichbare Note im ausländischen Notensystem
N_min  = schlechteste Note zum Bestehen im ausländischen Notensystem
N_d  =in das deutsche Notensystem zu transformierende Note
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Anhang II Modultabellen

Anbieter der Lehrveranstaltung
UHH-BW  Universität Hamburg, Fakultät für Betriebswirtschaft
HAW-LS-HWI  Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg,
   Fakultät Life Sciences,
     Department Wirtschaftsingenieurwesen
HAW-TI-MP   Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg,
   Fakultät Technik und Informatik,
    Department Maschinenbau und Produktion
HSU-MB  Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr  
   Hamburg,
    Fakultät für Maschinenbau

Prüfungsformen
K  =  Klausur
mP  =  mündliche Prüfung
H = Hausarbeit
R = Referat
L = Laborabschluss
P = Projektabschluss
Ü = Übungsabschluss
T = Test

FS = Fachsemester, SWS = Semesterwochenstunden, Pr.-Form = Prüfungsform

Modultabelle für die Pflichtmodule im Integrationsbereich

Modultabelle für den freien Wahlbereich

FS Modulname SWS LP Pr.-Form Anbieter
1 Methoden der Entscheidungsanalyse 3 6 K UHH-BW

1+2 Technologie- und Innovationsmanagement 6 6 K UHH-BW
1-2 Prozess- und Operationsmanagement 4 6 K/mP/Ü HAW-TI-MP
1-2 Theorie und Simulation dynamischer Systeme 4 6 K/T/Ü HAW-LS-HWI

FS Modulname SWS LP Pr.-Form Anbieter

1-4 Alle Master-Module der BW-Fakultät der UHH 
mit Ausnahme der Seminarmodule UHH-BW

1-4 Aktuelle Forschungsthemen des Technologie- 
und Innovationsmagement 4 6 m/P/R UHH-BW

1-4 Alle Module des ing.-wiss. Schwerpunktes  
Energietechnik/Informationstechnik

HAW-LS-HWI/
HSU-MB

1-4 Alle Module des ing.-wiss. Schwerpunkets 
Produktionstechnik

HAW-TI-MP/
HAW-LS-MWI/
HSU-MB

1-4 Alle Module des ing.-wiss. Schwerpunktes 
Technische Logistik

HAW-TI-MP/
HAW-LS-MWI/
HSU-MB

1-4 Alle Module des ing.-wiss. Schwerpunktes 
Produktionsplanung

HAW-TI-MP/
HAW-LS-HWI/
HSU-MB
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Modulangebot für den wirtschaftswissenschaftlichen Bereich
Verantwortlichkeit: UHH-BW

Für den wirtschaftswissenschaftlichen Wahlpflichtbereich des M.Sc. HWI wird das ge-
samte Modulangebot des Masterprogramms M.Sc. BWL mit Ausnahme der Seminar-
module freigeschaltet. Die Module stammen aus allen jeweils aktuellen Schwerpunkt-
fächern und dem Methodenbereich des M.Sc. BWL.
Alle Module weisen einen Umfang von 6 LP auf und schließen in der Regel mit einer 
Prüfungsleistung, häufig in Form einer Klausur mit einer Dauer von mindestens 60 
und höchstens 120 Minuten ab. Details sind den Modulbeschreibungen zu entneh-
men. 
Das konkrete Modulangebot des jeweiligen Semesters ist dem jeweils aktuellen Vorle-
sungsverzeichnis, die zugehörigen Modulbeschreibungen sind dem jeweils aktuellen 
Modulhandbuch des M.Sc. BWL zu entnehmen. 
Der für die Studierbarkeit des wirtschaftswissenschaftlichen Wahlpflichtbereichs des 
Wirtschaftsingenieur M.Sc. HWI benötigte Mindestumfang eines Angebots an vier 
Modulen mit einem Umfang von jeweils 6 LP pro Studienjahr wird dabei von der UHH-
BWL immer sichergestellt.
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Modultabellen für den ingenieurwissenschaftlichen Wahl-Schwerpunkt Energietech-
nik/Informationstechnik
Verantwortlichkeit: HAW-LS-HWI

Pflichtmodule der Energie- und Informationstechnik

Wahlpflichtmodule der Energietechnik

FS Modulname SWS LP Pr.-Form Anbieter
1 Einführung in die Energietechnik 2 3 K/mP HAW-LS-HWI
2 Elektrische Maschinen und Antriebe 1 2 3 K/H/R HAW-LS-HWI

1 Rechnergestützte Messdatenerfassung,  
-analyse und -auswertung 4 6 K/T/L/Ü HAW-LS-HWI

FS Modulname SWS LP Pr.-Form Anbieter

2-4 Strömungsmaschinen 1 2 3 K/mP/
H/R HAW-LS-HWI

2-4 Strömungsmaschinen 2 2 3 K/mP/
H/R/L HAW-LS-HWI

3-4 Elektrische Maschinen und Antriebe 2 2 3 K/H/R/L HAW-LS-HWI
2-4 Energieverteilung und Netze 2 3 K/H/R HAW-LS-HWI

1-3 Windenergieanlagen 1 2 3 K/mP/
H/R HAW-LS-HWI

2-4 Windenergieanlagen 2 2 3 K/mP/
H/R HAW-LS-HWI

2-4 Solar Energy 4 5 K/mP HAW-LS-HWI
2-4 Fuel Cells and Batteries 2 2,5 K/mP HAW-LS-HWI
2-4 Biofuels 4 5 K/mP HAW-LS-HWI
2-4 Plant Engineering 2 2,5 K/mP HAW-LS-HWI

2-4 Pumpen und Verdichter 3 4 K/mP/
H/R HAW-LS-HWI

2-4 Prozesse der Energie- und Umwelttechnik 3 4 K/mP HSU-MB
2-4 Prozesse der Kraftwerkstechnik 3 4 K/mP HSU-MB
1-3 Verbrennungsmotoren I 3 4 K/mP HSU-MB
2-4 Verbrennungsmotoren II 3 4 K/mP HSU-MB

2-4 Projektseminar Energietechnik 6 H/R HAW-LS-HWI/
HSU-MB
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Wahlpflichtmodule der Informationstechnik
FS Modulname SWS LP Pr.-Form Anbieter

2-4 Spezialisierte Controllerarchitekturen und 
Chipdesign 2 3 K/mP/

H/R HAW-LS-HWI

2-4 Drahtlose mobile Sensornetzwerke 2 3 K/mP/
H/R HAW-LS-HWI

2-4 Messtechnik und Sensoren 2 3 K/mP/
H/R HAW-LS-HWI

2-4 Smart Grid / Smart Home 2 3 K/mP/
H/R HAW-LS-HWI

2-4 Cloud-Computing 2 3 K/mP/
H/R HAW-LS-HWI

2-4 Mobile Systeme und App-Programmierung 2 3 K/mP/
H/R HAW-LS-HWI

1-3 Steuerungstechnik 3 4 K HSU-MB
2-4 Prozessleittechnik 3 4 K/mP HSU-MB
2-4 Mechatronische Systeme 3 4 K/mP HSU-MB

2-4 Objektorientiertes Programmieren 2 3 K/mP/
T/Ü HAW-LS-HWI

2-4 Labor Mobile Datenerfassung 2 3 T/mP/H/
R/L HAW-LS-HWI

2-4 Projektseminar Informationstechnik 6 H/R HAW-LS-HWI / 
HSU-MB
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Modultabellen für den ingenieurwissenschaftlichen Wahl-Schwerpunkt Produktions-
technik
Verantwortlichkeit: HAW-TI-MP

Pflichtmodule

Wahlpflichtmodule

FS Modulname SWS LP Pr.-Form Anbieter
1 Werkzeugmaschinen 4,5 6 K/mP/L HAW-TI-MP

1 Planung von Fabrik- und Materialflusssystemen 
I 3 4 K/mP/

H/R HAW-TI-MP

1 Steuerungstechnik 3 4 K HSU-MB
2-3 Automatisierung von Produktionsprozessen I 3 4 K HSU-MB

FS Modulname SWS LP Pr.-Form Anbieter
2-4 Umformtechnik 3 4 K/mP/L HAW-TI-MP
2-4 Spanende Fertigungsprozesse 3 4 K/mP/L HAW-TI-MP
2-4 Schweißtechnik 3 4 K/mP/L HAW-TI-MP

2-4 Planung von Fabrik- und Materialflusssystemen 
II 3 4 K/mP/

H/R HAW-TI-MP

2-4 Ausgewählte Themen der Produktionstechnik 3 4 K/mP/L HAW-TI-MP

2-4 Kunststofftechnik 1 2 3 K/mP/
H/R HAW-LS-HWI

2-4 Kunststofftechnik 2 2 3 K/mP/
H/R HAW-LS-HWI

2-4 Automatisierung von Produktionsprozessen II 3 4 K/mP HSU-MB
2-4 Mikrofertigungstechnik 3 4 K/mP HSU-MB
2-4 Additive Fertigung 3 4 K/mP HSU-MB

2-4 Charakterisierung von Werkstoffen und Ober-
flächen 3 4 K/mP HSU-MB

2-4 Oberflächentechnik 3 4 K/mP HSU-MB
2-4 Virtuelle Produktentwicklung I 3 4 K/mP HSU-MB
2-4 Fertigungssysteme Roboter 3 4 K/mP HSU-MB

2-4 Projektseminar Produktionstechnik 6 H/R
HAW-TI-MP / 
HAW-LS-HWI / 
HSU-MB
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Modultabellen für den ingenieurwissenschaftlichen Wahl-Schwerpunkt 
Technische Logistik
Verantwortlichkeit: HSU-MB

Pflichtmodule

Wahlpflichtmodule

Modultabellen für den ingenieurwissenschaftlichen Wahl-Schwerpunkt Produktent-
wicklung
Verantwortlichkeit: HSU

Pflichtmodule

FS Modulname SWS LP Pr.-Form Anbieter
1 Steuerungstechnik 3 4 K HSU-MB
1 Technische Logistik I 6 8 K/mP HSU-MB
2 Technische Logistik II 3 4 K/mP HSU-MB
2 Automatisierung von Logistikprozessen 6 8 K HSU-MB

1 Planung von Fabrik- und  
Materialflusssystemen I 3 4 K/mP/

H/R HAW-TI-MP

FS Modulname SWS LP Pr.-Form Anbieter
2-4 Bildverarbeitung 3 4 K/mP HSU-MB

2-4 Rechnergestützte Planung von Materialfluss-
systemen 3 4 K/mP HSU-MB

2-4 Planung von Fabrik- und Materialflusssystemen 
II 3 4 K/mP/

H/R HAW-TI-MP

2-4 Verpackungstechnik 2 3 K/mP/
H/R HAW-LS

2-4 Verpackungslogistik 2 3 K/mP/
H/R HAW-LS

2-4 Drahtlose mobile Sensornetzwerke 2 3 K/mP/
H/R HAW-LS-HWI

2-4 Projektseminar Technische Logistik 6 H/R
HSU-MB / 
HAW-TI-MP / 
HAW-LS-HWI

FS Modulname SWS LP Pr.-Form Anbieter
1 Grundlagen der Produktentwicklung 3 4 K/mP HSU-MB
1 Virtuelle Produktentwicklung 6 8 K/mP HSU-MB

2 Numerische Verfahren / Finite-Elemente-Me-
thoden 4 6 K/mP/

Ü/T/H/R HAW-LS-HWI
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Wahlpflichtmodule
FS Modulname SWS LP Pr.-Form Anbieter
1-3 Mechatronische Systeme 3 4 K/mP HSU-MB
2-4 Produktplanung 3 4 K/mP HSU-MB
2-4 Grundlagen der CAE-Methoden 3 4 K/mP HSU-MB
2-4 Additive Fertigung 3 4 K/mP HSU-MB
2-4 Oberflächentechnik 3 4 K/mP HSU-MB

2-4 Charakterisierung von Werkstoffen und Ober-
flächen 3 4 K/mP HSU-MB

2-4 Kunststofftechnik 1 2 3 K/mP/
H/R HAW-LS-HWI

2-4 Kunststofftechnik 2 2 3 K/mP/
H/R HAW-LS-HWI

2-4 Projektseminar Produktentwicklung 6 H/R HSU-MB / 
HWI-LS-HWI


